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138 Öffentliche Ausschreibung (gemäß § 3 VOB/A)  
- 16-347 – Grundstücksentwässerung und Tiefbau Versor gungstechnik Neubau eines 6-

gruppigen Kindergartens Langforter Straße 
Auftraggeber: Stadt Langenfeld – Rhld. - 
 Vergabestelle 

eMail: vergabestelle@langenfeld.de 
 Konrad-Adenauer-Platz 1 

40764 Langenfeld 
 
Vergabeverfahren: 16-347 - Öffentliche Ausschreibung 
 
Ort der Ausführung: 40764 Langenfeld 
 
Maßnahme/Auftrags- 16-347 – Grundstücksentwässerung und Tiefbau Versorgungst echnik  
gegenstand: Neubau eines 6-gruppigen Kindergartens Langforter Straße 
 
Umfang der Leistungen: Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Leistungen: 
  
 ca. 260  m  Schmutzwasserkanäle und Leitungen DN 100 – 150 
 ca. 320  m  Regenwasserkanäle und Leitungen DN 100 – 300 
 ca. 340  m  Stufen- und Leitungensgräben zur Versorgungstechnik 
 Versickerungsanlage als Kiesrigole LxBxH 20,00 x 3,00 x 1,50 
   
Ausführungsbeginn: ca.  08. KW 2017 
 
Fertigstellungszeit:  ca. 15. KW 2017  
 
Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterl agen:   
 
Angebotsausgabestelle:  Einsichtnahme in Vergabeunterlagen: 

Die Vergabeunterlagen können Montag – Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 
Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr in der Vergabestelle , Zimmer 383, 
Stadtverwaltung Langenfeld,  Konrad-Adenauer-Platz 1, 40764 Langenfeld, 
eingesehen werden.  

 
 Schriftliche Anforderung der Vergabeunterlagen: 

Die Vergabeunterlagen können schriftlich (Brief, Fax oder eMail) bei der Stadt 
Langenfeld, Vergabestelle , Konrad-Adenauer-Platz 1, 40764 Langenfeld,  eMail: 
vergabestelle@langenfeld.de,  Tel.: 02173/794-12 51, Fax: 02173/794-9 12 55, 
unter Angabe der Verfahrens-Nummer und einer eMail-Adresse des Empfängers der 
Unterlagen, angefordert werden.  
Die Angebotsunterlagen werden kostenfrei lediglich per eMail zur Verfügung gestellt. 
 

Hinweise für die Angebotsabgabe: 
 
Nachweis der Eignung: Der Auftraggeber behält sich vor, Erklärungen und Nachweise zur Eignung des 

Bieters sowie dessen Nachunternehmer und dessen Verleiher von Arbeitskräften 
gemäß  § 6 a VOB/A vor der Vergabeentscheidung anzufordern. 

 
 Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in 

ein Präqualifizierungsverzeichnis. 
 

Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gü tesicherung und 
Kennzeichnung e. V. herausgegebenen Gütesicherung K analbau RAL-GZ 961 1) 

– Beurteilungsgruppe AK 3 sind zu erfüllen und nach zuweisen. 
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Nachweis in Form der Beurkundung des Unternehmens nach RAL-GZ 961 (in Kopie) 
oder ersatzweise Prüfbericht zur Erstprüfung des Unternehmens nach RAL-GZ 961. 
 

1) zu beziehen bei: 
RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. 
Siegburger Str. 39, 53757 Augustin, eMail: RAL-Institut@t-online.de, http://RAL.de 
 

Form der Angebote:  Angebote werden nur gewertet, wenn sie in schriftlicher Form (Papierform) vorgelegt 
werden.  

  Die elektronische Angebotsübermittlung ist ausges chlossen.  
 Angebote sind in deutscher Sprache einzureichen. 
 

Angebote sind ausgefüllt, unterschrieben und in einem einschlägigen Umschlag mit 
folgender Kennzeichnung: 
 
ANGEBOT für Vergabeverfahren:  16-347 
an folgende Adresse:  
 
Stadt Langenfeld 
Konrad-Adenauer-Platz 1 
– Vergabestelle Raum 383 - 
40764 Langenfeld 
 
verschlossen bis zum u.a. Eröffnungstermin einzureichen. 

 
Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zulässig. 
  
Eröffnungstermin:  17.01.2017, 10.30 Uhr , Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1, 40764 Langenfeld, 

Raum 383   
 Der Bieter oder ein/e von ihm Bevollmächtigte/r kann an der Eröffnung der Angebote 

teilnehmen. 
 
Sicherheiten:  Für die Sicherheit der Vertragserfüllung können max. 10 % der Rechnungssummen 

einbehalten werden. 
 Als Sicherheit für die Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen werden 3 % der 

Abrechnungssumme für die Dauer der Gewährleistungsfrist einbehalten. Der 
Einbehalt kann gegen Bankbürgschaft ausgezahlt werden. 

 
Zahlungsbedingungen: Zahlungen erfolgen gemäß § 16 VOB/B. 
 
Bietergemeinschaft: Bei einer Bietergemeinschaft muss diese gesamtschuldnerisch haften. 
 
Zuschlags- und Bindefrist : Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 17.02.2017. 
 
Überprüfungen:  Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen kann sich der 

Bewerber oder Bieter an die Vergabeprüfstelle des Kreises Mettmann – 
Kommunalaufsicht –, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, Tel.: 02104/99 14 41 
oder 99 14 13, Fax-Nr.: 02104/99 44 03, wenden. 

 
Langenfeld, 19.12.2016 
gez. 
Der Bürgermeister 
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139 Öffentliche Bekanntmachung  der Stadt Langenfeld Rhld. über den  Ablauf von 
Nutzungszeiten auf dem städt. Waldfriedhof, Kapelle r Weg 
 

Gemäß § 13 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Abs.4 der Begräbnis - u. Friedhofsordnung für den Waldfriedhof der Stadt 
Langenfeld Rhld. in der zur Zeit gültigen Fassung  in Verbindung mit § 17 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Langenfeld Rhld. in der zur Zeit gültigen Fassung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass das Nutzungsrecht an 
nachfolgenden Grabstätten abläuft. 
 
 
Wahlgräber: 
 
Feld          Reihe       Grab-Nr.    Nutzungsberechtigte(r) 
 
1+2    369 - 370   Margrit Emmonts 
1+2    597B – 597C   Manfred Richtmann 
1+2    697 – 700   Helmut Ochocki 
D    068 – 069   Eugen Löhr 
D    097 – 098   Thomas Dellmann 
E    140 – 141   Irmgard Walger   
H    098 – 099   Gerd Heiliger 
J    055    Hans Schiemann 
J    137 – 138   Barbara Niklas 
J    211 – 212   Ewald Deckers 
L    058    Markus Gräber 
L    073    Helga Schenk 
L    102    Gerda Dahmen 
 
      
Reihengräber:  
 
Feld    Reihe   Grab-Nr.           Nutzungsberechtigte(r) 
  
17R  002         017  Referat 230 Stadtverwaltung Langenfeld 
17R  002        018  Referat 230 Stadtverwaltung Langenfeld 
17R  002         019  Brigitt Teschner     
17R  002         020  Inge Meven 
17R  002         021  Referat 230 Stadtverwaltung Langenfeld 
17R  002            022  Karl Felix 
17R  002         023  Landschaftsverband Rheinland Köln 
17R     002         027  Anja Benner 
17R  002         028  Irma Jung 
18A  005A         006  unbekannt 
18A  005A         008  unbekannt 
18A  005A         009  unbekannt 
18A  005A         010  unbekannt 
18A  005A         011  unbekannt 
18A  005A         012  unbekannt 
 
 
Das Nutzungsrecht an vorgenannten Wahlgräbern  kann wieder erworben werden. 
Nutzungsberechtigte, die hiervon Gebrauch machen wollen, werden gebeten, sich bis zum 01.02.2016 an die 
Stadt Langenfeld Rhld. Referat 540, Frau Lehnert-Momm, Zimmer 284, Tel. 02173/794-5415, zu wenden. 
 
Sollte von der Möglichkeit, fristgemäß das Nutzungsrecht wieder zu erwerben, kein Gebrauch gemacht werden, 
so sind die betroffenen Grabstätten innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf des Nutzungsrechtes von den 
Nutzungsberechtigten abzuräumen. 
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Eine Verlängerung des Nutzungsrechtes an vorgenannten Reihengräbern  ist nicht möglich. 
 
Die Reihengräbe r sind innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf der Ruhezeit von den Nutzungsberechtigten 
abzuräumen. 
 
Sind keine Nutzungsberechtigten mehr vorhanden, gehen Grabmale und sonstige bauliche Anlagen nach Ablauf 
des Nutzungsrechtes entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Stadt Langenfeld Rhld. über. 
 
 
 
Langenfeld Rhld., den 15.12.2016 
Stadt Langenfeld Rhld. 
gez. 
Frank Schneider 
Bürgermeister 
 
 
140 Kraftloserklärung  

 
Das in Verlust geratene Sparkassenbuch 302 269 18 63 wird hiermit für kraftlos erklärt. 
 
Langenfeld, den 15.12.2016 
Stadt-Sparkasse Langenfeld/Rhld. 
gez.  
Der Vorstand 
 
 
 
 


